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Republik Österreich 
~ I; 

Dr. Wolfgang Schüssel 
Wirtschaftsminister 

Wien. am I'r~ Jänner 1990 
GZ.: 10.101/365-XI/A/1a/S9 

Herrn 
Präsidenten des Nationalrates 
Rudolf P öDE R 

Parlament 
101? Wie n 

LtS38 lAB 

1990 -01- 23 

zu '161'1- IJ 

In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 

461?/J betreffend sittenwidrige Gründung Offener Handelsgesell

schaften, welche die Abgeordneten Mag. Guggenberger, Dr. Müller, 

Strobl, Weinberger und Genossen am 29. November 19S9 an mich 

richteten, beehre ich mich wie folgt Stellung zu nehmen: 

Zu Punkt 1 der Anfrage: 

Die Gründung von Personengesellschaften des Handelsrechtes (Of

fenen Handelsgesellschaften und Kommanditgesellschaften) wird 

durch handelsrechtliche Vorschriften, welche in den Zuständig

keitsbereich des Bundesministeriums für Justiz fallen, geregel·t. 

Die Gewerberechtsfähigkeit von OHG und KG knüpft an die handels

rechtlichen Vorschriften an. Das heißt, daß eine nach den han

deisrechtlichen Vorschriften gegründete und rechtlich existent 
", 

gewordene OHG und KG als Träger von Gewerberechten anzuerkennen 

ist. Eine PrüfunR der Remäß den handelsrechtlichen Vorschriften 

existent gewordenen OHG und KG durch die Gewerbebeh~rde in der 

AichtunR. ob im Hinblick auf die Gesellschaf.ter der OHG und KG 
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Verdachtsmomente bestehen, daß mittels der GesellschaTt arbeits

und s02ialrechtliche VorschriTten sowie AusländerbeschäTtigungs

vorschriTten umgangen werden sollen, ist daher de lege lata nicht 

möglich. 

Zu Punkt 2 der AnTrage: 

AUTgrund der mit der Entscheidung des Obersten GerichtshoTes vom 

5.5.198?, 4 Ob 333/8?, vertretenen RechtsauTTassung, wonach ein 

Mitbewerber, der sich durch Mißachtung von Bindungen, die Tür 

alle gelten, zu Lasten seiner geset2estreuen Konkurrenten einen 

nicht durch Leistung legitimierten Vorsprung ver.chaTft, gege~ 

§ 1 UWG verstößt, liegt unlauterer Wettbewerb vor. 

Zu Punkt 3 der AnTrage: 

Gewerberechtliche Maßnahmen gegen solche GesellschaTtsgründungen 

erscheinen ungeeignet, da die betreTTenden GesellschaTten nicht 

die gewerberechtlichen VorschriTten umgehen wollen. Ansatzpunkte 

Tür .legislative Maß~ahmen können nur jene Rechtsbereiche sein, 

deren VorschriTten durch solche GesellschaTtsgründungen umgangen 

werden sollen, also der Bereich des Arbeitsrechtes, des Sozial

rechtes, des AusländerbeschäTtigungsrechtes. Diese Bereiche Tal

len allesamt in die Zuständigkeit des Bundesministers Tür Arbeit 

und S02iales. 
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